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20 Jahre Privatkonkurs in der 
 Rechtsvertretung

Die gesetzlichen Bestimmungen über den so-
genannten Privatkonkurs* sind mit 1. 1. 1995 
in Kraft getreten und wurden seither mehr-
fach novelliert. Anfangs waren Vertretungen 
von Kindern in Unterhaltsangelegenhei-
ten, bei denen der geldunterhaltspfli htige 
Eltern teil in Privatkonkurs gegangen war, 
die große Ausnahme. Ab dem Jahrtausend-
wechsel bis zum Jahr 2012 nahmen solche 
Vertretungen stetig zu, mitunter lagen die 
Steigerungsraten sogar im zweistelligen 
Prozentbereich. Seit 2013 ist eine Stabili-
sierung der Vertretungen in Unterhaltsan-
gelegenheiten mit insolvenzrechtlicher Pro-
blematik auf hohem Niveau  festzustellen. 
Seitherbeträgt die Anzahl in Wien etwa 
1.400 bis 1.500, das sind immerhin 5 bis 6 
Prozent der Vertretungen, die in der Rechts-
vertretung laufend zu führen sind. 

Diese Entwicklung hat im November 
2000 zur Einrichtung des Konkursteams 
der MAG ELF geführt. Diesem Team gehö-

ren durchschnittlich rund 25 Rechtsver-
treterinnen und Rechtsvertreter an, die in 
dieser besonders schwierigen und scha-
densträchtigen Materie von Franz Neu-
hauser eingeschult und laufend in Bezug 
auf die aktuelle Rechts- und Judikatur-
entwicklung weitergebildet werden. Franz 
Neuhauser war ursprünglich Leiter einer 
Regionalstelle und ist seit Dezember 2011 
in der Gruppe Recht tätig. Die Teammit-
glieder haben die Aufgabe, die Unterhalts-
forderungen auch während des Konkurs-
verfahrens zu sichern und zu betreiben. 
Weiters  sollen sie Forderungsverluste der 
Kinder möglichst verhindern, die bei einer 
aus Sicht der SchuldnerInnen erfolgrei-
chen Entschuldung drohen. Dieser Aufga-
benbereich erfordert sehr gute Kenntnis-
se der Insolvenz- und Exekutionsordnung 
und besondere Achtsamkeit in Unterhalts-
festsetzungsverfahren. Auch benötigen die 
Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter 
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besondere mentale Stärke, um sich bei den 
Tagsatzungen gegen manch andere Gläu-
bigerInnen und gegen die SchuldnerInnen 
sowie deren VertreterInnen zu behaupten 
und durchzusetzen.

Mit Genauigkeit und Akribie wird das 
Zahlungsverhalten der SchuldnerInnen 
während des laufenden Insolvenzverfahrens 
beobachtet und werden die von den Schuld-
nerInnen einbezahlten Beträge – meist 
handelt es sich um Beträge im zweistelli-
gen Eurobereich – den unterschiedlichen 
Bezugsberechtigten wie Betreuungsper-
sonen, die Unterhaltsvorschussabteilung 
oder die Stadt Wien, quotenmäßig entspre-
chend der Höhe der Forderungen zugeteilt. 
Schließen die SchuldnerInnen das Insol-
venzverfahren erfolgreich ab, verlieren die 
Kinder einen mehr oder weniger großen 
Teil ihrer Unterhaltsforderungen.

Seit Jänner 2001 wird auch in einer Re-
gionalstelle Rechtsvertretung (davor in 
der Zentrale) täglich die Insolvenzdatei 

des Bundesministeriums für Justiz auf 
unterhaltspflichtige Personen mit dem Ar-
beitsprogramm der Rechtsvertretung ALI-
SA abgeglichen. Waren es 2001 noch knapp 
7.000 Datensätze, die jährlich zu überprü-
fen waren, steigerte sich diese Zahl auf 
einen Spitzenwert von fast 15.000 im Jahr 
2009 und beträgt nunmehr jährlich rund 
13.500. Im Jahr 2001 wurden rund 160 un-
terhaltspflichtige Personen gefunden, im 
Spitzenjahr 2012 waren es knapp 400 und 
jetzt sind es rund 340 (siehe Grafik).

Für die Zukunft ist im Hinblick auf die 
gesamtwirtschaftlichen Aussichten mit 
keinem Rückgang, sondern eher mit Zu-
wächsen von Vertretungen in Unterhalts-
angelegenheiten mit insolvenzrechtlicher 
Problematik zu rechnen. Die Rechtsvertre-
tung ist jedenfalls für die Zukunft auch in 
diesem Bereich gut aufgestellt und wird 
die Interessen der Kinder bestmöglich ver-
treten.

* Präzise: Sonderbestimmungen für natürliche Personen nach §§181 bis 216 der Insolvenzordnung 

Überprüfte Datensätze Anzahl der Kinder, die in einem Insolvenzverfahren 
vertreten wurden
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